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Text 

§ 111e. Wird dem Antragsgegner während des im Inland anhängigen Rückführungsverfahrens von 
der zuständigen Behörde im ersuchenden Staat das Recht zur Bestimmung des Aufenthalts für das 
widerrechtlich verbrachte oder zurückgehaltene Kind zwar rechtswirksam, jedoch bloß vorläufig oder 
nicht rechtskräftig zugewiesen, so ist das Rückführungsverfahren gemäß § 25 Abs. 2 Z 1 zu unterbrechen. 
Wird dem Antragsgegner das Aufenthaltsbestimmungsrecht endgültig und rechtskräftig zugewiesen, ist 
das Rückführungsverfahren einzustellen. 
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